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Protokoll über die, am Mittwoch, den 28. November 2018 um 18.00 Uhr im Rathaus Pressbaum stattgefundene ORDENTLICHE SITZUNG des GEMEINDERATES ÖFFENTLICHER TEIL  Fraktion ÖVP:  Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner, Vzbgm. Irene Wallner-Hofhansl, StR Irene Heise, UStR DI Fritz Brandstetter, StR DI Josef Wiesböck, GR Franz Kerschbaum, GR Thomas Tweraser, GR Martin Söldner, GR Markus Naber BA MA MSc, GR Jutta Polzer, GR Roswitha Hejda, GR DI Erik Kieseberg, GR Elisabeth Szerencsics,  Fraktion SPÖ:  Vzbgm. Alfred Gruber, GR Dr. Peter Großkopf , StR Reinhard Scheibelreiter, GR Michael Soder MSc  Fraktion WIR:  StR Wolfgang Kalchhauser, GR Günter Fahrner, GR Ing. Jochen Pintar Fraktion FPÖ:    GR Mag. Helfried Jedlaucnik, GR DI Verena Nekham, StR  Anna-Leena Krischel Bakk.phil Fraktion GRÜNE:   GR Christine Leininger, UStR Michael Sigmund, GR Philip Renner Fraktion NEOS:      GR Tanja Ehnert,   Entschuldigt: GR DI Robert Hartlieb (ÖVP), GR Ing. Anton Strombach(SPÖ), GR Alexander Knapp (NEOS), GR Maria Auer (ÖVP), GR Langer (SPÖ), GR Ing. Ded (SPÖ)   Entschuldigt  verspätet:   GR Kieseberg kommt während TOP 2, GR Tweraser und GR Kerschbaum kommen während TOP 4  Frühzeitig verlassen: ----- Auskunftspersonen: StADirin. Stv. Werner Dibl Schriftführerin:  Evelyn Stattin Beginn:   18.00 Uhr Ende:    19:30 Uhr  Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung zur festgesetzten Zeit, die Einladungen sind erfolgt, die Beschlussfassung ist gegeben.  Es liegen zwei Dringlichkeitsanträge vor.  1. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des Gemeinderates am 28.11.2018 eingebracht von Hrn. Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner bezüglich Verordnung über die Kern- und Pflegezonen des Biosphärenpark Wienerwald  Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  Antrag: 
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Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen. Entscheidung: Dafür: Einstimmig  Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 21 statt.  2. Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 NÖ GO 1973 zur Sitzung des Gemeinderates am 28.11.2018 eingebracht von Hrn. Bgm. Josef Schmidl-Haberleitner bezüglich der Bewilligung der Materialbeschaffung für das Heimatmuseum  Bgm. Schmidl-Haberleitner stellt den  Antrag Der Gemeinderat möge dem Antrag die Dringlichkeit zuerkennen. Entscheidung: Dafür: Einstimmig Die inhaltliche Behandlung findet unter Top 21a statt.   Der Bürgermeister geht wie folgt in die Tagesordnung ein:   TAGESORDNUNG Öffentlicher Teil  1. Entscheidung über Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung 2. Bericht Prüfungsausschuss (GR Dr. Großkopf) 3. Druckvertrag Canon (StR DI Wiesböck) 4. Weiterverwendung Altgeräte PC und Bildschirme (StR DI Wiesböck)  5. Funktionsdienstpostenverordnung (StR DI Wiesböck) 6. Anschaffung Software Adobe Suite (StR DI Wiesböck) 7. Anpassung Gebühren Kanal – Wasser (UStR DI Brandstetter) a) Wasseranschlussabgabe b) Wasserzähler- Bereitstellungsgebühr - abgesetzt c) Kanaleinmündungsabgabe d) Kanalbenützungsgebühr 8. Anpassung Gebühren – Aufschließungsabgabe (UStR DI Brandstetter)  9. Anpassung Gebühren – Stellplatzausgleichsabgaben (UStR DI Brandstetter) 10. Verordnung Bausperre (UStR DI Brandstetter)  11. Vereinbarung Brücke Seestraße (UStR DI Brandstetter)  12. FF Pressbaum – Refundierung von Reparaturkosten (GR Naber BA MA MSc) 13. Fahrtendienst behind. Schüler (StR Heise) 
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14. VS Kosten Nachmittagsbetreuung (StR Heise) 15. Schmutzmattenvertrag Firma CWS für KiGa 1 und 2 (StR Heise)  16. Aufhebung der Verordnung über Nächtigungstaxe (StR Kalchhauser)  17. Beschluss neuer Verordnung über Nächtigungstaxe 18. Meinungsbildung zum Projekt Unterstützung d. Gastronomie(GR Söldner) abgesetzt 19. Kooperationsvereinbarung mit fit2work (DI Wiesböck) 20. Heizkostenzuschuss (Vzbgm Wallner-Hofhansl) 21.  Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 22. Berichte Nicht öffentlicher Teil 23. Bericht Prüfungsausschuss (GR Dr. Großkopf) 24. Ansuchen KIGA-Förderung Nachmittagsbetreuung (StR Heise) 25. Aufhebung des GR-Beschlusses  (UStR DI Brandstetter) 26. Personalangelegenheiten (StR DI Wiesböck) 27. Inhaltliche Behandlung von Dringlichkeitsanträgen 28. Berichte  Zu Top 1 – Entscheidung über Einwendungen zum Protokoll der letzten Sitzung Es liegen keine Einwendungen zum Protokoll der Sitzung vom 24.10.2018 vor. Das Protokoll ist somit genehmigt.  Zu Top 2 – Bericht Prüfungsausschuss  a) Unangesagte Kassenprüfung Bei der Kassenprüfung wurde die Übereinstimmung der Kontostände mit den Kontenblättern sowie der Bargeldstand geprüft und für in Ordnung befunden. b) Bestellungen der Gemeinde 2 und 3. Quartal  Best.ID 223 vom 27.06. HA neu 2.500 €, außerplanmäßig lt.  GR 9/18 ?  Braunias: keine Kontrahentenleistung? Ist eine Kontrahentenleistung. Eintrag wurde vergessen.   Best.ID 220 vom 27.06. HA neu 4.800 €, Braunias: keine Kontrahentenleistung?  Ist eine Kontrahentenleistung. Eintrag wurde vergessen.   Best.ID 182 vom 10.04. Kanaldeckelsan. Lt. Str. Beschl. 33.855 €,  Prüfung mit Fotodoku?, Freigabe Wi-Hof? (Ist: 40.600 €) 
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Freigabe ist durch die Bestätigung der rechnerischen Richtigkeit durch Manfred Hebenstreit und Werner Dibl erfolgt. Dies wurde von M. Hebenstreit und W. Dibl als Auskunftspersonen bestätigt. Fotodokumentation wurde übergeben.  Best.ID 184 vom 18.04. HA neu, 4.900 €, Braunias: keine Kontrahentenleistung? Ist eine Kontrahentenleistung. Eintrag wurde vergessen.   Best.ID 208 vom 13.06. 13.000 €, Jährl. Straßenkehrung: Grundlage? Lt. Auskunft Werner Dibl ist Grundlage die Kontrahentenausschreibung. Wurde von Braunias durchgeführt.  Best.ID 250 und 247 vom 28.08 u.31,07, Autorep. WU 755, 8000 €, Doppelt? Lt. Werner Dibl ist 247 eine andere Bestellung (Kaltasphalt für Straßenausbesserung). Bei Bearbeitung scheint Monika Tschebul auf. Dürfte während Urlaub von M. Hebenstreit entstanden sein. Abgerechnet wurde der richtige Betrag (rund 2900,- €)  Best.ID 259, 260, 261 alle v. 27.09, Straßensanierungen  (11.000 €, 4.000 €,  7.000 €, STR-Beschlüsse?) Beschluss im Stadtrat: 18. Oktober unter Top 4, 3 und 6. Information fehlt ursprünglich in Bestellliste. Wurde nachgereicht.   Anm.: Spaltenaufbau bei exportierter Bestellliste aus ELAK könnte um einige Spalten reduziert werden.  c) Projekt Leitungskataster, Grundlage? Beschluss? Projektstand? Wird im OH verbucht. Gruppe 850-004 oder 851-004. Gemeinderatsbeschluss Dezember 2011. Auftragsvergabe an DI Denk. Ganzes Gebiet Kanal & Wasser ist auf 3 Gebiete aufgeteilt. 1 (Siedlung, Haitzawinkel, oberer Teil Hauptstraße) von 3 Abschnitten ist abgeschlossen. Rest wird nach Maßgabe der vorhandenen Mittel weiter durchgeführt. (Insgesamt 300.000,- €) Zu Top 3 – Druckvertrag Canon bzgl. neuer Drucker  Sachverhalt (vorbereitet von StR DI Wiesböck/Mag. Wallner)  1.) Das im Jahr 2013 installierte Canon-Druckersystem hat sich bewährt und der Stadtgemeinde Pressbaum eine erhebliche Kostenersparnis und Transparenz bei gleichzeitiger deutlicher Verbesserung der Arbeitsbedingungen gebracht. Die Leasingraten sind 2016 ausgelaufen. Nach fast 6 Jahren im intensiven Einsatz ist es angedacht, die Drucker sukzessive durch neue und z.T. leistungsstärkere Geräte zu ersetzen. Im ersten Durchgang erfolgt der Austausch jener Geräte, die viel genutzt werden und überproportional viele Störungen haben; das sind die beiden Drucker in der Volksschule, ein Drucker in der neuen Mittelschule sowie des unterdimensionierten Gerätes in der Amtsleitung.  Folgende Geräte werden ausgetauscht:  Canon IR ADV C5250l - aktueller Drucker in der neuen Mittelschule 



Gemeinderatssitzung am 28.11.2018 – öffentlicher Teil 

5   

Situierung des Druckers Servicetechnikereinsätze ZählerständeLYK06160 Ergebnis Volksschule (2.Stock) 11 159585LYB03397 Ergebnis Drucker Bespr.Zi. 3. OG 14 88578LYB03441 Ergebnis 7 117899LYB03442 Ergebnis Kindergarten 1 19 127711LYB03496 Ergebnis Amtsleitung-Direktion 14 243166JWF15704 Ergebnis Volksschule (EG-Lehrerzimmer) 23 901716JMN01743 Ergebnis Amtsleitung 2.OG 6 219721JMN01758 Ergebnis Amtsleitung 1.OG-Archiv 8 264325JMN01873 Ergebnis Neue Mittelschule 19 1001862JMN05399 Ergebnis 1 60964MXDA002062 Ergebnis 2 32481MXDA002689 Ergebnis 5 15610MXDA002692 Ergebnis 8 99826MMKA002066 Ergebnis 4 58936MMKA002120 Ergebnis 7 41377MMKA002296 Ergebnis 9 86903167 3520660
Gerät
Gesamtergebnis

Canon IR ADV C5235I - aktueller Drucker in der Volksschule (EG Lehrerzimmer) Canon IR ADV C2220I - aktueller Drucker in der Volksschule (2.OG Mehrstufenklasse) Canon IR ADV C2230I - aktueller Drucker in der Amtsleitung (1.OG Rathaus)                       Gesamtanzahl der Aufträge (Drucken,Scannen,Kopieren) und Servicetechnikereinsätze seit Anschaffung bis  Nov.2018  Die oben genannten Geräte werden ersetzt durch:  Canon iR ADV C5550i - neuer Drucker in der neuen Mittelschule Canon iR ADV C5550i - neuer Drucker in der Volksschule (EG Lehrerzimmer) Canon iR ADV C3520i - neuer Drucker in der Volksschule (2.OG Mehrstufenklasse) Canon iR ADV C5535i - neuer Drucker in der Amtsleitung (1.OG Rathaus)  Die neuen Geräte werden in einen Leasingvertrag mit der BNP Paribas Lease Group GmbH & Co KG eingebunden.   Das Leasingentgelt beträgt für alle vier Geräte brutto € 649,20/monatlich. Daraus ergibt sich pro Gerät ein Betrag von brutto € 162,30 im Monat. Die einmalige Gerätevergütung beträgt für alle vier Geräte zusammen einmalig brutto € 768,--. Nach Verhandlung mit der Fa. Canon werden als Entgegenkommen die Seitenkosten für die neuen Geräte etwa 60% der bisherigen Kosten abgesenkt (siehe untenstehende Tabelle). Die Monatspauschale mit inkludiertem Seitenkontingent und Wartung € 1.315,46 brutto monatlich. Zusätzlich erhält der Drucker in der neuen Mittelschule ein Paper-Deck. Die Vorinstallation der Geräte entsprechend der erforderlichen Konfiguration samt Aufstellung am gewünschten Standort verursacht keine Kosten. Es ist durch die vier ausgetauschten Drucker mit einem Mehrkostenaufwand von gesamt brutto € 299,93.--/monatlich zu rechnen. Die Vertragslaufzeit für die vier neuen Geräte beträgt 60 Monate.  
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 Gegenüberstellung der Ist-Situation mit der zukünftigen Situation (Nettopreisangaben) für die vier Drucker VS, NMS und Amtsleitung.  2.) Zusätzlich erfolgt aufgrund der derzeit sehr umständlichen Arbeitssituation für das Meldeamt die Anschaffung eines kleinen Farbdruckers inkl. der Einbindung des Gerätes in den aktuellen Wartungsvertrag.  Die monatliche Pauschale für den Drucker im Meldeamt beträgt brutto € 39,5.-- zzgl. brutto € 9,6.--/monatlich für das MPS managed Service. Als einmalige Kosten für das Gerät fallen brutto € 596,4.--, brutto € 118.-- für die Netzwerkintegration und Treiberinstallation und brutto € 9,6.-- für die Gerätevergütung an. Die Vertragslaufzeit beträgt 60 Monate.  Die Bedeckung auf dem Haushaltskonto 1/010100-701000 ist mit 7.749,87€ (Stand 14.11.2018) gegeben.  Die Kosten für die betroffenen Geräte in den Schulen trägt der Schulverband.  Es wird auf die geänderte Formulierung (Klarstellungen) des Sachverhaltes samt Antragstellung per 28.11.2018 verwiesen.  StR DI Wiesböck stellt den  Antrag:  1.) Der Gemeinderat möge den Kaufvertrag und den Support- und Servicevertrag der Fa. Canon für die vier neuen Drucker in der neuen Mittelschule, der Volksschule und der Amtsleitung inkl. die Einbindung der vier Drucker in einen Leasingvertrag mit der BNP Paribas Lease Group GmbH & Co KG zu den angeführten Konditionen beschließen. Die Kosten betragen einmalig brutto € 768,-- und monatlich brutto € 1.315,46. 
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 Entscheidung: Dafür: Einstimmig   2.) Des Weiteren möge der Gemeinderat die Einbindung des neuen Farbdruckers für das Meldeamt in das bestehende Druckernetzwerk zu den angeführten Vertragskonditionen der Fa. Canon beschließen. Die Kosten betragen einmalig brutto € 724,-- und monatlich brutto € 49,10.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig       
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 Zu Top 4 – Weitere Vorgehensweise: alte PC's und alte Monitore Sachverhalt (vorbereitet von StR DI Wiesböck/Mag. Wallner) In Folge der Elak-Einführung im Oktober 2014 und der Erneuerung der EDV-Anlage im Sommer 2017 befinden sich noch folgende Altgeräte im Eigentum der Stadtgemeinde Pressbaum: 6 x HP Compaq 6200 Pro MT (Anschaffungsjahr um 2011) = Desktop-PC  2 x HP Compaq Elite 8300 MT (Anschaffungsjahr um 2011) = Desktop-PC 1x HP Elite Desk 800G 1 TWR (Anschaffungsjahr um 2014) = Desktop-PC 11x Monitore 19“-21“ diverser Hersteller (Anschaffungsjahr höchstwahrscheinlich vor 2011) Einige ursprünglichen Altgeräte sind bereits von Herrn Mag. Wallner überschrieben und Herrn DI Christof (EDV Admin der VS Pressbaum) neu aufgesetzt worden und seit einem Jahr in der Volksschule Pressbaum im Einsatz. Sollte entschieden werden, die Altgeräte nochmals sämtlichen Außenstellen der Stadtgemeinde Pressbaum anzubieten, sind folgende Punkte relevant: 
• Sämtliche Geräte sind nach letztem Kenntnisstand grundsätzlich voll funktionstüchtig, wobei aufgrund des Alters und der Rechenleistung keine Garantie auf eine besonders lange Lebensdauer oder sinnvolle Einsatzfähigkeit gegeben werden kann.  
• Die gelisteten PC’s sind noch nicht restlos frei von Datenmaterial der Stadtgemeinde. Die Festplatten müssten vor Weitergabe also komplett überschrieben oder die Rechner neu aufgesetzt werden.  Die Altgeräte sollen an Interessierte kostenlos abgegeben werden, bevorzugt an die Außenstellen der Gemeinde. Jene Geräte, für die kein Interesse besteht, sollen ordnungsgemäß entsorgt werden.  StR DI Wiesböck stellt den Antrag:  Die Altgeräte sollen an Interessierte kostenlos abgegeben werden, bevorzugt an die Außenstellen der Gemeinde. Jene Geräte, für die kein Interesse besteht, sollen ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Abgabe an Interessierte soll bis Jahresende erfolgen, der für die Abwicklung und das Sichere Überschreibung darauf bestehender Daten ist der EDV-Beauftragte Hr. Mag. Stefan Wallner verantwortlich.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig    
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Zu Top 5 – Funktionsdienstpostenverordnung  Wird in der nächsten GR-Sitzung behandelt. Diese soll am 12.12.2018 stattfinden.  Zu Top 6 – Anschaffung Software Adobe Suite  Sachverhalt (vorbereitet von StR DI Wiesböck/S.Futschik) Gewisse Plakatgestaltungen und Layouts sollen künftig von der Mitarbeiterin Sophie Futschik (Stadtamt Öffentlichkeitsarbeit) gestaltet werden. Hierfür benötigt wird ein Abonnement der Adobe Creative Suite (Photoshop, Ilustrator, InDesign, etc.) Hiermit können Einladungen, Plakate, Flyer o.Ä. gestaltet werden, und Bildbearbeitung vorgenommen werden. Dieses Abonnement kann ohne Zusatzkosten auch von anderen KollegInnen genutzt werden, falls benötigt. Somit können bestimmte Designs im Haus umgesetzt werden, ohne einen externen Grafiker beauftragen zu müssen. Das Abo würde von der Firma IT Services Edlinger, Tiroler Straße 9/1, 3105 St. Pölten bereitgestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf 69€ im Monat exklusive Umsatzsteuer.  Bedeckung ist unter der HH 1/900100-042200 EDV Software gegeben.  StR DI Wiesböck stellt den Antrag:  Der Gemeinderat möge die Anschaffung der Software Adobe Creative Suite um € 69 / pro Monat exkl. USt beschließen. Entscheidung: Dafür: Mehrheit des GR Stimmenthaltung: GR DI Nekham Wortmeldung: GR Dr. Großkopf, GR Tweraser,  Mehrheitlich angenommen  Zu Top 7 – Gebührenanpassung Wasser - Kanal Sachverhalt (vorbereitet von UStR DI Brandstetter/W.Dibl) a)  WVA Abgabenordnung NEU: Mit GR-Beschluss vom 19.05.2015 Top 2 wurde eine automatische Mischindexanpassung (Verbrauchs- und Baukostenindex) bei Änderungen über +5% für die Einheitssätze bei Kanaleinmündung- und Wasseranschlussabgabe beschlossen. Als Stichtag wurde der 01.07.2015 festgelegt. 
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Die Ermittlung zum Zeitpunkt November 2018 ergibt einen Mischindex von +5,98 %. Folglich ist es beabsichtigt die Wasserabgabenordnung der Stadtgemeinde Pressbaum wie folgend neu zu beschließen. Verordnung NEU – Entwurf 
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 Es liegt eine mehrheitliche positive Empfehlung des Ausschusses für Kanal und Wasser vom 28.08.2018 vor. UStR DI Brandstetter stellt den Antrag: Der Gemeinderat möge die Änderung des Einheitssatzes für die sowie die dazugehörige Abgabenordnung Wasseranschlussabgabe von EUR 13,50 auf 14,30 exkl.Ust. beschließen. Entscheidung: Dafür: Mehrheit des GR Dagegen:  GR Ing. Pintar, GR Mag. Jedlaucnik, GR DI Nekham, StR Krischel Bakk.phil,  Enthaltung: GR Fahrner, GR Ehnert, StR Kalchhauser Wortmeldung: StR Kalchhauser, GR Ing. Pintar,  Mehrheitlich angenommen  Die schriftliche Stellungnahme von der Fraktion WIR ist dem Protokoll beigefügt.  
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b) ABA Abgabenordnung NEU: Mit GR-Beschluss vom 19.05.2015 Top 2 wurde eine automatische Mischindexanpassung (Verbrauchs- und Baukostenindex) bei Änderungen über +5% für die Einheitssätze bei Kanaleinmündung- und Wasseranschlussabgabe beschlossen. Als Stichtag wurde der 1.07.2015 festgelegt. Die Ermittlung zum Zeitpunkt November 2018 ergibt einen Mischindex von +5,98 %. Folglich ist es beabsichtigt die Kanalabgabenordnung der Stadtgemeinde Pressbaum wie folgend neu zu beschließen. Verordnung NEU – Entwurf 
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 Es liegt eine mehrheitliche positive Empfehlung des Ausschusses für Kanal und Wasser vom 28.08.2018 vor. Antrag 1: Der Gemeinderat möge die Änderung des Einheitssatzes sowie die dazugehörige Abgabenordnung für die Kanaleinmündungsabgabe (SW) von EUR 21,50 auf EUR 
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22,78 exkl. Ust beschließen. Dies gilt für sämtliche Misch- und Schmutzwasserkanäle in Pressbaum und Rekawinkel. Entscheidung: Dafür: Mehrheit des GR Dagegen: StR Krischel Bakk.phil., StR Kalchhauser, GR Fahrner, GR Mag.  Jedlaucnik, GR Nekham, GR Ing. Pintar Enthaltung: GR Ehnert, GR Leininger, GR Renner Wortmeldung: StR Kalchhauser Mehrheitlich angenommen Die schriftliche Stellungnahme von der Fraktion WIR ist dem Protokoll beigefügt.  Antrag 2: Der Gemeinderat möge die Änderung des Einheitssatzes sowie die Abgabenordnung für die Kanaleinmündungsabgabe (RW) von EUR 8,79 auf 10,00 exkl. Ust beschließen. Dies gilt für sämtliche Regenwasserkanäle. Der Einheitssatz von EUR 8,79 ist seit 1.08.2010 gültig. Entscheidung: Dafür:  Mehrheit des GR Dagegen: StR Krischel Bakk.phil., GR Ing. Pintar, GR DI Nekham, GR Mag. Jedlaucnik Enthaltung: StR Kalchhauser, GR Fahrner, GR Ehnert, GR Leininger, GR Renner Mehrheitlich angenommen  Antrag 3: Auf Basis der Mischindexanpassung von +5,98 % möge der Gemeinderat die Änderung des Einheitssatzes sowie die Abgabenordnung für die Kanalbenützungsgebühr von EUR 3,17 auf 3,36 exkl. Ust. beschließen. Der Einheitssatz von EUR 3,17 ist seit 1.01.2014 gültig. Entscheidung: Dafür: Mehrheit des GR Dagegen: GR Ing. Pintar, GR Fahrner, StR Kalchhauser, StR Krischel Bakk.phil., GR DI Nekham, GR Mag. Jedlaucnik Enthaltung: GR Ehnert, GR Renner, GR Leininger,  Wortmeldung: StR Kalchhauser Mehrheitlich angenommen Die schriftliche Stellungnahme von der Fraktion WIR ist dem Protokoll beigefügt. 
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 Zu Top 8 – Gebührenanpassung - Aufschließungsabgabe Sachverhalt (vorbereitet von UStR DI Brandstetter/W.Dibl) Mit GR-Beschluss vom 19.05.2015 Top 2 wurde eine automatische Mischindexanpassung (Verbrauchs- und Baukostenindex) bei Änderungen über +5% für den Einheitssatz der Aufschließungsabgabe nach NÖ Bauordnung beschlossen. Als Stichtag wurde der 1.07.2015 festgelegt. Die Ermittlung zum Zeitpunkt November 2018 ergibt einen Mischindex von +5,98 %. Folglich ist es beabsichtigt die Abgabenordnung zur Aufschließungsabgabe der Stadtgemeinde Pressbaum wie folgend neu zu beschließen. 
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Verordnung NEU – Entwurf

 Es liegt eine mehrheitliche positive Empfehlung des Ausschusses für Kanal und Wasser vom 28.08.2018 vor. UStR DI Brandstetter stellt den  Antrag: Der Gemeinderat möge die Änderung des Einheitssatzes für die Aufschließungsabgabe von EUR 855,00 auf 906,00 sowie die neue Verordnung nach NÖ Bauordnung beschließen.   Entscheidung: Dafür: Mehrheit des GR Dagegen: StR Krischel Bakk.phil., GR Mag. Jedlaucnik, GR DI Nekham 
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Enthaltung: StR Kalchhauser, GR Ehnert, GR Fahrner, GR Ing. Pintar Wortmeldung: StR Kalchhauser,  Mehrheitlich angenommen  Die schriftliche Stellungnahme von der Fraktion WIR ist dem Protokoll beigefügt.  Zu Top 9 – Anpassung Gebühren – Stellplatzausgleichsabgaben Sachverhalt (vorbereitet von UStR DI Brandstetter/W. Dibl) Auf Basis der vom GR-Beschluss vom 19.05.2018 zur Mischindexanpassung von +5,98% bei Abgaben ist es auch beabsichtigt die geltende Verordnung zur KFZ-Stellplatzausgleichsabgabe neu zu beschließen.  Des Weiteren ist in der NÖ. Bauordnung seit 2015 die Verpflichtung zur Herstellung von Fahrrad-Stellplätzen geregelt und folglich auch die Möglichkeit zur Fahrrad-Stellplatzausgleichsabgabe. Verordnung NEU – Entwurf 
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 Es liegt eine mehrheitliche positive Empfehlung des Ausschusses für Kanal und Wasser vom 28.08.2018 vor. UStR DI Brandstetter stellt den Antrag 1: Der Gemeinderat möge die Änderung des Einheitssatzes von EUR 18.750,00 auf 19.871,00 für die KFZ-Stellplatzausgleichsabgabe samt Verordnung nach NÖ Bauordnung beschließen.   
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Entscheidung: Dafür:  Mehrheit des GR Enthaltung: StR Krischel Bakk.phil., StR Kalchhauser, GR Fahrner,  Wortmeldung: StR Kalchhauser, Vzbgm. Gruber, GR Mag. Jedlaucnik, UStR DI Brandstetter, GR Pintar, StR Krischel,  Mehrheitlich angenommen  Antrag 2: Der Gemeinderat möge den Einheitssatz von EUR 1.987,00 für die Fahrrad-Stellplatzausgleichsabgabe samt Verordnung nach NÖ Bauordnung beschließen.  Entscheidung: Dafür: Mehrheit des GR  Enthaltung: StR Kalchhauser, GR Fahrner Mehrheitlich angenommen Die schriftliche Stellungnahme von der Fraktion WIR ist dem Protokoll beigefügt.  Zu Top 10 – Erlassung der Bausperre bezüglich Flächenwidmungsplan Sachverhalt (vorbereitet von Vzbgm. Gruber / R.Matzinger-Schindlecker) Bei dem vorliegenden Bausperrenentwurf sind die Kerngebietsflächen, welche zum überwiegenden Teil Wohnnutzung teilweise in Kombination mit sonstigen betrieblichen Nutzungen aufweisen, betroffen.  Die Ansiedlung von zentralen, öffentlichen und sozialen Einrichtungen sowie Dienstleistungs- und Handelsbetrieben in diesem Bereich soll gefördert und stark verdichtete Wohnbebauung nur dort ermöglicht werden, wo bereits entsprechende Infrastruktur vorhanden oder in absehbarer Zeit sichergestellt werden kann.  Es soll die bestehende Nutzungsstruktur des Stadtkerns von Pressbaum bewahrt und Bereiche für stark verdichteten Wohnbau neu geregelt werden. Außerdem sollen die Ergebnisse des bereits angelaufenen Stadterneuerungsprojektes einfließen. So sollen nicht mehr als 12 Wohneinheiten pro Grundstück oder auf Liegenschaften unmittelbar an der „Haupstraße/B44“ eine „Wohnnutzung“ erst ab dem ersten Obergeschoß zulässig sein. Vzbgm. Gruber stellt den 
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Antrag: Der Gemeinderat möge die vorliegende Verordnung „BS9“ beschließen.  Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum hat in seiner Sitzung am 28. November 2018, Top 10 folgende V E R O R D N U N G  beschlossen:  § 1 Gemäß § 26 (1) des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF., wird für die in der Plandarstellung mit der PZ.: „PREB – BS9 – 11846“ (1 Blatt) - die Bestandteil dieser Verordnung ist – näher gekennzeichneten Bereiche der Stadtgemeinde Pressbaum eine Bausperre erlassen.  § 2 Zielsetzung  Bei den von der Bausperre betroffenen Flächen der Stadtgemeinde Pressbaum handelt es sich um die Kerngebietsflächen, welche zum überwiegenden Teil noch eine lockere bis mäßig verdichtete Wohnnutzung, teilweise in Kombination mit zentralörtlichen und im Rahmen der Kerngebietswidmung zulässigen sonstigen betriebliche Nutzungen aufweisen.   Die Stadtgemeinde Pressbaum ist bestrebt, zukünftig insbesondere die Ansiedlung von zentralen, öffentlichen und sozialen Einrichtungen bzw. von Dienstleistungs- und Handelsbetrieben in diesem Bereich zu fördern und gleichzeitig stark verdichtete Wohnbebauung nur in jenen Bereichen zu ermöglichen, in denen entweder die entsprechende infrastrukturelle Ausstattung bereits vorhanden oder in absehbarer Zeit sichergestellt werden kann.   Aus diesem Grund beabsichtigt die Stadtgemeinde Pressbaum für die Dauer der Bausperre und darüber hinaus die zum Großteil bestehende, durchmischte Nutzungsstruktur des Stadtkerns von Pressbaum zu bewahren und weiterhin zu fördern bzw. Bereiche für stark verdichteten Wohnbau neu zu regeln. Entsprechende Maßnahmen zu den angestrebten Planungsabsichten sollen sowohl im Zuge des bereits angelaufenen Stadterneuerungsprojektes als auch durch entsprechende Anpassungen/Abänderungen des Örtlichen Raumordnungsprogrammes gesetzt werden.  
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 § 3 Zweck der Bausperre bzw. der geplanten Änderung des Flächenwidmungsplanes  Die oben angeführte Zielsetzung soll im Hinblick auf eine geordnete zukünftige Entwicklung durch eine Steuerung der Nutzungsmöglichkeiten sowie eine Beschränkung des Verdichtungspotentials für Wohnnutzung im Zuge einer Überarbeitung der Festlegungen des Flächenwidmungsplanes erreicht werden (z.B. durch Ausweisung von Widmungsfestlegungen in übereinanderliegenden Ebenen, Festlegung einer Maximalanzahl von Wohneinheiten pro Grundstück…).   Bis dahin sind im Geltungsbereich der Bausperre Bauvorhaben, welche die Neuerrichtung von mehr als 12 Wohneinheiten pro Grundstück vorsehen, nicht zulässig. Dies gilt auch im Falle von Zu- und Umbauten, durch welche die bestehende Zahl der Wohneinheiten vergrößert wird.  Des Weiteren ist im Zuge von Bauvorhaben auf Bauplätzen bzw. Liegenschaften, die unmittelbar an der „Haupstraße/B44“ gelegen sind, „Wohnnutzung“ erst ab dem ersten Obergeschoß zulässig. Alle anderen Nutzungen, die gem. §16 (1) Zi.2 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 idgF. im „Bauland – Kerngebiet (BK)“ möglich sind, sind bereits ab dem Erdgeschoß zulässig.  § 4 Diese Verordnung tritt gemäß § 59 (1) NÖ Gemeindeordnung mit ihrer Kundmachung in Kraft.  Entscheidung: Dafür: Mehrheit des GR Stimmenthaltung: UStR Sigmund, StR Krischel Bakk.phil., StR Kalchhauser, GR Ehnert, GR Fahrner,  Wortmeldung: UStR Sigmund, Vzbgm. Gruber, GR Fahrner,  Mehrheitlich angenommen  
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 Zu Top 11 - Vereinbarung Brücke Seestraße Sachverhalt (vorbereitet von UStR DI Brandstetter/W.Dibl) Die Firma Kickinger hat für sich eine straßen- und wasserrechtliche Bewilligung für eine provisorische Unterstellung der Seestraßenbrücke erwirkt. Auf Grund der umfangreichen Forderungen der Stadt Wien (MA 45-Betreuung WWSee) sieht sich die Firma Kickinger außer Stande diesbezügliche Vereinbarung mit der Stadt Wien zu unterfertigen.  Folglich ist nunmehr beabsichtigt, dass an Stelle der Firma Kickinger die StG Pressbaum als Konsenswerber eintritt. Straßenrechtlich, weil Bauwerks- und Grundeigentümer, keine eigene Bewilligung erforderlich. Wasserrechtlich genügt eine Mitteilung an die BH StPö über den Konsenswerberwechsel.   Es bleibt eine provisorische Lösung, die Tonnage von max. 16 t bleibt weiterhin aufrecht. Laufende Kontrolle durch Statiker bzw. sachkundige Personen. Im Anlassfall (Hochwasserwarnung) ist die Unterstellung durch die Gemeinde zu entfernen.    Die Firma Kickinger ersucht um abschließende Loslösung der Vereinbarungen mit der MA 45 und der Wasserrechtsbehörde.  UStR DI Brandstetter stellt den Antrag: Der GR möge beschließen, dass das Provisorium der Brückenunterstellung in die Verantwortung der StG Pressbaum übergeht und die Stadtgemeinde diesbezüglich bei der Wasserrechtsbehörde als Konsenswerber eintritt.  Entscheidung: Dafür:  Einstimmig Wortmeldung: GR Mag. Jedlaucnik, UStR DI Brandstetter, Bgm. Schmidl-Haberleitner       
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  Zu Top 12 – FF Pressbaum – Refundierung von Reparaturkosten Sachverhalt (vorbereitet von GR Markus Naber BA MA MSc/Thomas Hager) GR Markus Naber BA MA MSc informiert die Sitzungsteilnehmerinnen, dass die FF Pressbaum ein Ansuchen um Refundierung der Reparaturkosten für den Wechselstromgenerator des Versorgungsfahrzeuges in der Höhe von € 3.046,51 Brutto bei der Stadtgemeinde Pressbaum eingebracht hat. Dieser Generator, der sich an der Unterseite des Fahrzeuges befindet, ist im Zuge der Hochwassereinsätze am 2. – 3. Mai 2018 durch einen Wasserschaden kaputtgegangen.  Bedeckung: VA 2018: HH-St.:  1/163000-774000 Ausgaben für Investitionen FF GR Markus Naber BA MA MSc stellt den Antrag: Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Pressbaum möge den Beschluss fassen, dass der FF Pressbaum die Reparaturkosten für den Wechselstromgenerator ihres Versorgungsfahrzeuges in der Höhe von € 3.046,51 brutto von der Stadtgemeinde Pressbaum refundiert werden.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig  Zu Top 13 – Fahrtendienst behind. Schüler Sachverhalt (vorbereitet von StR Heise/M.Riedinger) Für den Fahrtendienst des Roten Kreuzes für vier behinderte Pressbaumer Schüler wurde im Gemeinderat am 19.09.2018 bereits ein Betrag von € 7.250,00 als außerplanmäßige Ausgabe für den Zeitraum 9 – 12/2018 beschlossen. Da dazu von der Stadtgemeinde Purkersdorf die noch nicht korrekten Zahlen gemeldet wurden, liegt dazu jetzt der fertige Vertrag mit den aktuellen Zahlen vor. Daraus ergibt sich eine Differenz von € 4.308,40. Es handelt sich bei allen Beträgen um Bruttobeträge. Eine Bedeckung ist unter HHSt 1/211000-642100 gegeben. StR Heise stellt den  Antrag: Der Gemeinderat möge dieser zusätzlichen außerplanmäßigen Ausgabe für den Zeitraum 9 – 12/2018 in Höhe von € 4.308,40 zustimmen. Entscheidung: Dafür: Einstimmig Wortmeldung: GR Mag. Jedlaucnik 
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 Zu Top 14 – VS Kosten Nachmittagsbetreuung Sachverhalt (vorbereitet von StR Heise/M.Riedinger) Vom Hilfswerk NÖ liegt die Gesamtkostenrechnung für die Schulische Nachmittagsbetreuung an der VS Pressbaum für das aktuelle Schuljahr 2018/2019 vor. Der Anteil für die Stadtgemeinde Pressbaum beträgt € 173.005,56. Im Vergleich dazu betrug der Anteil im Vorjahr € 177.500. Die aktuelle Kinderanzahl dazu lautet 154. Unter der HHSt 1/211-755 ist der Gemeinde-Anteil bereits für 2019 budgetiert.  StR Heise stellt den Antrag Der Gemeinderat möge den Beschluss fassen, den Kostenanteil für die Stadtgemeinde Pressbaum in Höhe von € 173.005,56 für die Nachmittagsbetreuung an der Volksschule Pressbaum für das Schuljahr 2018/2019 zu bezahlen.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig Abstimmung findet ohne GR Polzer statt.  Zu Top 15 – Schmutzmattenvertrag Firma CWS für Kiga 1 und 2 Sachverhalt (vorbereitet von StR Heise / M.Riedinger) Mit der Firma CWS bestehen bereits mehreren Jahren Vereinbarungen für die laufende Auswechslung von Schmutzmatten im Rathaus sowie in den beiden Landeskindergärten 1 + 2.  Die Kosten dazu lauten wie folgt: Kiga I  € 1.700,00 Verrechnung auf HH 1/240010-618000 Kiga II € 2.207,00 Verrechnung auf HH 1/240020-618000 Für das Rathaus verrechnet die Fa. CWS direkt mit der Hausverwaltung Bründl. Bei den bestehenden Vereinbarungen dazu handelt es sich um die Miete sowie die Reinigung. 
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Diese Maßnahme ist erforderlich, da aus hygienischen Gründen nicht erlaubt ist, die Reinigung z.B. in Eigenregie durchzuführen.  StR Heise stellt den  Antrag: Der Gemeinderat möge den bereits bestehenden Vereinbarungen mit der Fa. CWS-boco GesmbH 2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ Süd Straße 15, Objekt M42 zustimmen.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig  Zu Top 16 – Aufhebung der Verordnung über Nächtigungstaxe Sachverhalt (vorbereitet von StR Kalchhauser/ FOI R. Berger) Über die Aufhebung der Verordnung über die Einhebung der Nächtigungstaxe vom 01.01.2010 Auf Grund der Verordnung über die Gliederung der Gemeinden in Ortsklassen (Stammfassung LGBl.Nr.34/2018, geändert mit LGBl.Nr.61/2018) wurde die Stadtgemeinde Pressbaum von Ortsklasse I auf Ortsklasse II runtergestuft. Die neue Ortsklasse II gilt ab 01.01.2019 und es sind dafür keine neuen Verordnungen zu beschließen, da die Nächtigungstaxe und der Interessentenbeitrag verpflichtend einzuheben sind. StR Kalchhauser stellt den  Antrag:  Der Gemeinderat möge die Aufhebung der Verordnung vom 01.01.2010, aufgrund der Abstufung von Ortsklasse I auf Ortsklasse II beschließen.  Entscheidung:  Dafür: Einstimmig  Zu Top 17 – Bericht: Beschluss neuer Verordnung über Nächtigungstaxe Sachverhalt (vorbereitet von StR Kalchhauser/FOI R.Berger) Auf Grund der Verordnung über die Gliederung der Gemeinden in Ortsklassen (Stammfassung LGBl.Nr.34/2018, geändert mit LGBl.Nr.61/2018) wurde die Stadtgemeinde Pressbaum von Ortsklasse I auf Ortsklasse II runtergestuft. Die neue Ortsklasse II gilt ab 01.01.2019 und es sind dafür keine neuen Verordnungen zu beschließen, da die Nächtigungstaxe und der Interessentenbeitrag verpflichtend einzuheben sind. Es ist also keine neue Gemeinde-Verordnung zu beschließen.  Wortmeldung: GR Dr. Großkopf, StR Kalchhauser, Vzbgm. Gruber,  
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   Zu Top 18 – Meinungsbildung zum Projekt Unterstützung d. Gastronomie  wurde von der Sitzung abgesetzt   Zu Top 19 – Kooperationsvereinbarung mit fit2work Sachverhalt (vorbereitet von StR DI Wiesböck/R.Bauer) Die Personalvertretung (vertreten durch Renate Bauer) hat im Auftrag von Andrea Hajek Kontakt mit dem fit2work Unternehmen aufgenommen. Es ist geplant im Zuges des Gesunden Führens und mit dem Gesundheitsteam für die Mitarbeiter ein betriebliches Gesundheitsmanagement zu erarbeiten.  Durch den geplanten Ausbau von gesundheitsförderlichen Ressourcen im Unternehmen wird eine Senkung von Krankenständen und die nachhaltige Förderung und der Erhalt der Arbeits-und Beschäftigungsfähigkeit beabsichtigt.  Es entstehen der Stadtgemeinde keine Kosten für die Betriebsberatung mit dem fit2work Unternehmen. 
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Der Gemeinderat wird ersucht, der Kooperationsvereinbarung mit dem fit2work Unternehmen zuzustimmen. Entscheidung: Dafür: Einstimmig  Zu Top 20 – Heizkostenzuschuss Sachverhalt: (vorbereitet von Vzbgm. Wallner-Hofhansl / R. Berger)  Für 2018/19 wurde vom Land NÖ der Heizkostenzuschuss mit € 135,- (wie 2017/2018) festgesetzt. Insgesamt ist auch heuer wieder ein Personenkreis von 80 – 100 Personen zu erwarten, die über ein Mindesteinkommen verfügen (Ausgleichszulagen- bzw. Pflegegeldbezieher, AMS-Arbeitssuchende, Mindestpensionsbezieher, usw.), das sehr niedrig angesetzt ist. Immer öfter sind auch jüngere Personen darunter. Es wird daher angeregt, bzw. der Antrag gestellt, dass der Gemeinderat auch für die Heizperiode 2018/19 die Gewährung eines Heizkostenzuschusses von € 100,- und ein Weihnachtsgeld von € 50,- für Bedürftige beschließt.  Bedeckung HHSt.:1/429000-768000  Frau Vzbgm Wallner-Hofhansl stellt den  Antrag: Der Gemeinderat möge den Beschluss fassen, dass auch für die Heizperiode 2018/2019 angelehnt an die Richtlinien des Heizkostenzuschusses des Landes NÖ gem. § 293 ASVG (lt. Richtlinien NÖ), ein Heizkostenzuschuss von € 100,- und ein Weihnachtsgeld von € 50,- an Bedürftige ausbezahlt wird.  Entscheidung: Dafür: Einstimmig    
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Zu Top 21 - Dringlichkeitsantrag Beratung über Stellungnahme zur Verordnung über die Kern- und Pflegezonen des Biosphärenpark Wienerwald 

 Sachverhalt (vorbereitet von Vzbgm. Gruber / R.Matzinger-Schindlecker) In der vorliegenden Verordnung bleiben die Kernzonen unverändert, die Pflegezonen werden basierend auf einer aktuellen flächendeckenden Biotopkartierung neu 
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abgegrenzt. Außerdem wird der Wortlaut der Verordnung bezüglich der Pflegezonen abgeändert. Die Gesamtfläche des niederösterreichischen Teils des Biosphärenpark Wienerwald beträgt 95.105 ha. Derzeit sind ca. 256.357 m² als Pflegezonen verordnet. Im Zuge der Novelle erhöht sich die Pflegezonenfläche um 34.547 m². Prozentuell steigt damit das Flächenausmaß der Pflegezonen in Niederösterreich um 13,5 %.  Die bisher verordneten Pflegezonen erfüllen nicht den Anspruch, die gesamte Kulturlandschaft des Biosphärenparks zu kennzeichnen bzw. zu schützen, sie beruhen auf inhomogenen und zum Teil veralteten Naturraumdaten und wurden ohne Erhebungen im Freiland festgelegt. Bereiche ohne Datengrundlagen wurden bisher nicht berücksichtigt und somit zahlreiche wertvolle Kulturlandschaftsbereiche erst in dieser Verordnung als Pflegezonen ausgewiesen.  In der gutachterlichen Stellungnahme des Ingenieurkonsulenten für Raumplanung und Raumordnung DI Siegl werden lt. beiliegenden Unterlagen fünf Bereiche angeführt, die von den geplanten Änderungen betroffen sind. Bei zwei Bereichen (Hugo Müller-Gasse und nördl. Sacre Coeur) kann der Ortsplaner eine Bedeutung für die zukünftige Entwicklung des Siedlungsraumes nicht ausschließen. In der Beilage dem Protokoll angeführt:  1. Verordnungstext inkl. Auszug aus den Erläuterungen 2. Raumordnungsfachliche Stellungnahme Siegl inkl. Plandarstellung  Vzbgm. Gruber stellt den Antrag: Der Gemeinderat gibt keine Stellungnahme zur vorliegenden Verordnung über die Kern- und Pflegezonen des Biosphärenpark Wienerwald ab. Entscheidung: Dafür: Mehrheit des GR Stimmenthaltung: StR Kalchhauser Wortmeldung: GR Ing. Pintar, Vzbgm. Gruber,  Mehrheitlich angenommen  
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 Zu Top 21A - Dringlichkeitsantrag für die Bewilligung der Materialbeschaffung für den Aufbau des neuen Heimatmuseums  
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 Aufgrund von augenscheinlichen Differenzen zu gegenständlicher Bedeckung, entscheidet der Gemeinderat, diesen Dringlichkeitsantrag in der nächsten StR- Sitzung zu behandeln. Diese findet am 03.12.2018 statt.  Entscheidung:  Dafür: Einstimmig   Zu Top 22 - Berichte  Bgm: Schreiben von Alpenland, Interesse an der Bebauung in der Friedhofsstrasse und in der Hauptstraße StR Heise: Jiu Jitsu Goshindo-Verein Pressbaum – Becirovic Zwillinge holten sich ihren 7. Weltmeister-Titel.  Lt. dem Feuerwehrgesetz darf man ab dem vollendeten 65. Lebensjahr keine Führungsposition mehr übernehmen. Darum wurde Herr GR Kerschbaum in die „Feuerwehrpension“ geschickt, der Gemeinderat bedankt sich für die jahrzehntelange Arbeit bei der Feuerwehr. GR Großkopf: Die Stromtankstelle am Rathaus-Parkplatz war nicht einsetzbar, da es zu Störungen mit der Tankkarte bei der Betankung kommt- lt. einem A1 Techniker ist dieses veraltet. Mittlerweile wurden neue Karten zugestellt und die Betankung funktioniert wieder. GR Naber: Patrick Manninger vom KSV Pressbaum holt in Braunau 3 Vizestaatsmeistertitel  UStR Brandstetter: am 11.12.2018 um 19 Uhr im Stadtsaal – Treffen vom E5 Team + Stadterneuerungs-Arbeitskreis Umwelt, Natur und Energie; Erhöhter Vandalismus bei neuer Straßenbeleuchtung mit hohen Folgekosten, wird bei der PI zur Anzeige gebracht, Aufruf zu besonderer Beobachtung GR Szerencsics: Von einer Anwohnerin der Siedlung lobt das tolle Beschwerdemanagement zur Meldung von defekter und ausgefallener Straßenbeleuchtung  UStR Sigmund: 20 Jahre Klimabündnis 2019, Besprechung 14.1.2019, 19:30 Corso Vzbgm. Wallner-Hofhansl: Einladung zu traditionellem Krenfleisch-Essen für 12.12.2018 nach der GR-Sitzung; An-und Abmeldungen beim Stadtamt   Der Bürgermeister schließt den öffentlichen Teil der Sitzung um 19:30 Uhr. 
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 V.g.g.     Der Bürgermeister:     Die Schriftführerin:     .......................................    …………………………………… Josef Schmidl-Haberleitner (ÖVP)                      Evelyn Stattin    Die Protokollprüfer:     …………………………………..   ............................................ StR Irene Heise (ÖVP)    Vzbgm. Alfred Gruber (SPÖ)      .......................................................  ................................................ StR Wolfgang Kalchhauser (WIR)  StR Anna-Leena Krischel Bakk.phil. (FPÖ)     ......................................................      …………………………………………… GR Christine Leininger (GRÜNE)   GR Tanja Ehnert (NEOS)     
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